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vereinigt mit ,rententip’

aktuell  kritisch unabhängig
für Selbständige und Führungskräfte

Die Landtagswahlen in Sachsen, Saarland und Thüringen bescheren knisternde
Koalitionsgespräche. Brisante Branchenthemen präsentiert diese ‚vt‘-
Ausgabe:  ●● DMB Rechtsschutz – Top-Produkt für Gewerbe  ●● Beratungsfehler –
Wie schaut es bei Verbraucherzentralen aus?   ●● Alte Leipziger – Droht ein
Datenskandal?  ●● ‚vt‘-Umfrage – Ihre Meinung zu Verbraucherzentralen ist gefragt

VZ: Beschert Ampelcheck Schadenersatzklagen in Millionen-Höhe?
Die Verbraucherzentrale Hamburg scheint, sehr geehrte Damen und Herren, über die von der Debeka Ver-
sicherung erwirkte einstweilige Verfügung des Landgerichts Berlin zum Vertriebsstopp der Broschüre
„Ampelcheck Geldanlagen“ (vgl. ‚vt’ 34/09) konsterniert. Die Po-
sition, mit der man Widerspruch gegen die EV einlegt, zeigt
wenig Substanz: „Die Frage, ob eine kritische Position zu den Angeboten der Versicherungswirtschaft erlaubt ist,
hat grundsätzliche Bedeutung für die Arbeit der Verbraucherzentrale.“ Dabei ist es doch gar keine Frage, daß
Verbraucherzentralen kritische Positionen einnehmen sollen, wenn diese berechtigt sind. Mangelt es der
Verbraucherzentrale an juristischem Expertentum oder ist man dort der Auffassung, daß sich Verbrau-
cherzentralen unabhängig von der Gesetzeslage alles erlauben können? Denn wenn man pauschal – und

obendrein nicht fundiert – Versicherungsprodukte hinsichtlich Altersvorsorge als „nicht geeig-
net“ einstuft und teilweise die Ampelfarbe Rot vergibt, also „Achtung – Gefahr“, dann kommt

das einem unzulässigen Boykottaufruf recht nah und hat u. E. mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung
nichts zu tun. „Wir werden den Prozeß bis zum Ende ausfechten“, gibt sich die VZHH kämpferisch. Wohlwis-
send, daß das viel Geld kosten kann, „freuen wir uns über Ihre Spende“. Da die Debeka wohl kaum von Spen-
den abhängig ist, bleibt zu hoffen, daß auch die Koblenzer diesen Prozeß bis zum Ende ausfechten.

Die mündliche Verhandlung vor dem LG Berlin steht am 10.09. an. Mgw. wird man bereits danach
erkennen können, ob der VZ Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe drohen. Denn wenn je-
der Versicherungsvermittler nur eine Rentenversicherung infolge der Ampel-Broschüre beweisbar
nicht abschließen konnte, errechnet sich ein Betrag, der das VZ-Budget um ein Vielfaches über-
steigt. Welche Erwartungen dürfen Verbraucher bei solchen Ampel-Fehlleistungen (und Beratungs-
fehlern, siehe Seite 3 dieser Ausgabe) an eine Versicherungsberatung der VZ haben, die obendrein
ohne Sachkundeprüfung und ohne die Erlaubnis nach § 34e GewO erfolgt. Mit unserer aktuellen
‚vt’-Umfrage „Sind Verbraucherzentralen die besseren Versicherungsexperten?“ verleihen wir Ihrer
Stimme auf politischer Bühne Gehör – sowohl vor als auch nach der Bundestagswahl.

DMB Rechtsschutz startet bei Gewerbe durch
Die DMB Rechtsschutz-Versicherung AG hat sich bereits bei vielen Maklern mit ihrem Top-Produkt
EXPERT für privaten Rechtsschutz und dem servicefreundlichen Maklerportal einen guten Namen ge-
macht (vgl. ‚vt’ 37/08). Mit positiven Folgen, denn die Kölner um Vorstand Dr. Wolfgang Hofbauer ver-
künden Wachstumsraten (vgl. ‚vt’ 19/09). Kürzlich erhielten deren Vertriebspartner Post und wurden
über „neue Vertriebschancen“ informiert: Die DMB Rechtsschutz steigt in den Markt für Gewerbe-Rechts-
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Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, von denen Sie hochwertige Drucke auf Desktop-Druckern und Proof-Geräten erzeugen möchten. Erstellte PDF-Dokumente können mit Acrobat und Adobe Reader 5.0 oder höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.6
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Zusammen pro Datei
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 223.23 Höhe: 307.563 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1800 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
OpenType-Schriften einbetten: Nein
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ /Helvetica ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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. 2 schutz ein. Die Hereinnahme dieser neuen Produktschiene ist wohl ebenfalls ein positives Resultat der
guten Maklerkontakte, jedenfalls bezeichnet Dr. Hofbauer diesen Schritt als „ein erfolgversprechendes
Ergebnis des intensiven Dialogs mit unseren Vertriebspartnern“, der Gewerbe-Rechtsschutz sei „auf vielfache
Nachfrage neu ins Leben“ gerufen worden. Das Gewerbe-Produkt ist für kleine und mittlere Unternehmen
mit bis zu 25 Mitarbeitern sowie für Selbständige und Freiberufler konzipiert. Die Top-Version heißt ‚KOMPEX’,
ein aus den Attributen ‚KOmpakt’, ‚koMPlett’ und ‚EXzellent’ zusammengesetztes Wort. KOMPEX ist auch
inhaltlich ein Kombinationsprodukt, das sowohl die gewerblichen Risiken aus der selbständigen Tätigkeit
des Versicherungsnehmers als auch die Risiken im Bereich des Geschäftsführers/Inhabers umfaßt.

Für den privaten Schutz steht der bekannte EXPERT-Tarif. Die Gewerbeschiene beinhaltet  ● Fir-
men-Rechtsschutz  ● Verkehrs-Rechtsschutz und  ● Immobilien-Rechtsschutz. Vereint unter KOM-
PEX sind diese mit einigen Zusatzleistungen versehen, bspw. Arbeits-Rechtsschutz und Antidiskri-
minierungs-Rechtsschutz beim Firmen-Rechtsschutz. Beim Verkehrs-Rechtsschutz sind zudem alle
auf den Versicherungsnehmer zugelassenen oder auf die Firma mit Versicherungs-Kennzeichen
versehenen Motorfahrzeuge sowie Anhänger beinhaltet. Darüber hinaus läßt sich KOMPEX mit
Zusatzbausteinen erweitern, bspw. mit einem Spezial-Straf-Rechtsschutz für den privaten (Deckungs-
summe unbegrenzt, für Strafkaution als Darlehen 250.000 €) und gewerblichen (DS 300.000 €, Straf-
kaution a. D. 150.000 €) Bereich. KOMPEXplus bietet  ● Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz für
gewerbliche Versicherungen  ● Vertrags-Rechtsschutz für  + Hilfsgeschäfte und  + eingekaufte Dienst-
leistungen (DS 10.000 €) sowie  ● Verwaltungs-Rechtsschutz im beruflichen Bereich.

KOMPEX gibt es in mehreren Selbstbeteiligungs-Varianten:  ++ 150 € privat/150 € gewerblich  ++ 150 € pri-
vat/300 € gewerblich  ++ 500 € privat/500 € gewerblich. Eine 0 €/0 €-Variante ist nicht möglich. Weitere Be-
rechnungsgrundlage für den Jahresbeitrag ist die Anzahl der Mitarbeiter. Dabei gibt es sieben Stufen, be-
ginnend bei 0 Mitarbeiter über 1-3 etc. bis hin zu 21-25 Mitarbeiter. Vollzeitmitarbeiter zählen als ‚1 Mit-
arbeiter’, alle übrigen Beschäftigten (wie Auszubildende, Teilzeitkräfte, Aus-
hilfen etc.) als ‚1/4 Mitarbeiter’. Geschäftsführer/Inhaber sowie mitarbeiten-
de Familienangehörige gehen in die Berechnung nicht mit ein. Einige Beitragsbeispiele:  ++ Bei der 150/
150-SB-Variante und 1-3 Mitarbeiter beträgt der Jahresbeitrag 430 € (inkl. Versicherungssteuer)  ++ Bei
gleichem SB schlagen für einen Betrieb mit 11-15 Mitarbeiter 1.150 € zu Buche  ++ Bei der 500/500-SB-Va-
riante und 1-3 Mitarbeiter kostet KOMPEX 196 € im Jahr. Beinhaltet ist im KOMPEX der private Bereich
für einen Geschäftsführer/Inhaber, die Mitversicherung weiterer Geschäftsführer/Inhaber für den priva-
ten Bereich ist gegen Zusatzbeitrag möglich. Letzteres betrifft auch alle weiteren Zusatzbausteine.

Vorstand Hofbauer weist auf weitere Highlights hin: „Neben unserer bekannten Hotline zur telefonischen
Erstberatung umschließen unsere Gewerbeprodukte die DMB Rechtsschutz Forderungshilfe. Über unseren Ko-
operationspartner bfi bieten wir für unsere Kunden als kostenfreie Dienstleistung ein Online-Forderungsma-
nagement. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist dies hilfreich in Zeiten nachlassender Zahlungsmo-
ral. Und: Bei bfi Bremer Factoring und Inkasso GmbH sind exklusiv für DMB Rechtsschutz-Kunden wei-
tere Dienstleistungen rund um das Forderungsmanagement zu Sonderkonditionen verfügbar.“

„Leistungsstarke Produkte zu sehr günstigen Beiträgen“, will Hofbauer anbieten. Das führe zu einer risiko-
differenzierten Annahmepolitik, so daß KOMPEX für manche Branchen nicht angeboten wird. Das gilt
bspw. für Diskotheken, Tankstellen und Busunternehmen. Falls KOMPEX nicht angeboten werden kann
oder ein Kunde die vorgegebene Kombination nicht wünscht, können die KOMPEX-Bausteine auch als
Einzelrisiken abgeschlossen werden. Freilich ist der Jahresbeitrag bei KOMPEX deutlich niedriger als die
Beitragssumme der Einzelrisiken. Durch das erweiterte Maklerportal wird ein zügiger Abschluß bei um-
fangreichen Servicefunktionen sichergestellt. Das menügesteuerte Maklerportal sondiert frühzeitig Risi-
koausschlüsse und bietet die verfügbaren Rechtsschutzbausteine an. Ein klassischer Papierantrag ist nicht
möglich, hilfsweise gibt es hierfür eine den Vertriebspartnern zur Verfügung gestellte Deckungsnote.

‚vt’-Fazit:  ●● Das Modulprinzip sorgt für eine klare und einfache Produktstruktur und ermöglicht
einen bedarfsgerechten Zuschnitt. Als Kombinationsprodukt ist KOMPEX günstig und glänzt mit
vielen Leistungen  ●● Die selbsterklärende Menüführung ermöglicht eine einfache und zügige Be-
antragung bis hin zum Online-Abschluß  ●● „Wir schätzen die DMB Rechtsschutz als fairen Partner“,
gaben seinerzeit die von uns im Rahmen der Recherche zu EXPERT befragten Makler zu Protokoll.
Mit einem guten Preis-/Leistungsverhältnis und einer effizienten Vertragsbearbeitung und – be-
treuung per Maklerportal dürfte dies für KOMPEX ebenfalls zutreffen.
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Die Fehlberatung des VZBW-Mitarbeiters Nauhauser
Niels Nauhauser verdient seine Brötchen als „Produktmanager Altersvorsorge, Banken, Kredite“ bei der
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Gelegentlich tritt er als Autor bei Börse Online auf und fun-
giert dort auch schon mal als „Finanzcoach“. Ein Beitrag in der Ausgabe 12/2009 (12.–19.03.) berichtet von
folgender Beratung des „ausgewiesenen Finanzexperten“: Ein Zahnarzt hatte ein Darlehen für seine Praxis
aufgenommen. Während der Laufzeit findet keine Tilgung statt, die sollen sechs unterschiedliche fonds-
gebundene Lebensversicherungen zum Laufzeitende leisten. Tatsächlich könnte dieses Konstrukt auf
provisionsorientierte Beratung hindeuten. Weitere Details fehlen, so bleibt auch unklar, seit wann Finan-
zierung und Versicherungen laufen. Zu fondsgebundenen Versicherungen weiß Nauhauser aber zu be-
richten, daß niemand wisse, „was am Ende rauskommt, denn das hängt von der Fondsentwicklung ab“. Dies
mache die Praxisfinanzierung „zu riskant“. Nach dem Beratungsgespräch mit dem Finanzcoach zieht der
Zahnarzt die Konsequenz: „Alle Lebensversicherungen habe ich nun gekündigt“, steht in Börse Online zu le-
sen. Aus heutiger Sicht wurde durch Nauhausers Beratung vermutlich Verlustmaximierung betrieben.
Auch zum damaligen Zeitpunkt ist der sofortige Kündigungs-Ratschlag äußerst bedenklich. Die Börsen
waren im Zuge der Finanzmarktkrise im Abwärtssog, im März 2009 erreichte der DAX ein Mehrjahres-
tief. Ist in dieser Situation der Ratschlag, Verluste zu realisieren, tatsächlich der Beste?

Nauhausers Kardinalfehler findet sich ‚versteckt’ im Beitrag, dort heißt es: „Auch nach einer neuen
Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) muß sich der Zahnarzt nun umschauen, denn seine war an eine der
Lebensversicherungen gekoppelt.“ Die Gefahr scheint weder dem Zahnarzt noch dem angeblichen Ex-
perten Nauhauser bewußt. Die alte BU sei eh nur bis zum 60. Lebensjahr gelaufen, das wolle er bei
der zukünftigen Police ändern, so der ehemals Abgesicherte: „Wenn ich jetzt sowieso eine neue ab-
schließen muß, dann soll sie natürlich bis 65 laufen.“ Der AfW – Bundesverband Finanzdienstlei-
stung e.V. kritisiert: „Wie beim Ampelcheck Geldanlage wird auch bei diesem Bei-
spiel die Komplexität einer Finanzberatung auf ein Niveau zurückgedrängt, was dem
Verbraucher schaden kann. Das ist erschreckend. Verbraucherzentralen müssen ihre eigenen Beratungslei-
stungen mit derselben Brille betrachten, die sie bei Dritten benutzen. Sie müssen sich ihrer Verantwortung
bewußt werden, da sich viele Kunden auf ihre Empfehlungen blind verlassen. Der AfW forciert daher den
Dialog mit den Verbraucherschützern und dem Ministerium, um hier Klarheit zu schaffen.“

‚vt’-Fazit:  ●● Wenn die Beratung eines Versicherungsvermittlers dazu führt, daß ein Familienvater, oben-
drein Selbständiger mit laufenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen, plötzlich ohne BU-Schutz dasteht,
dann hat dieser Vermittler ein Haftungsproblem  ●● Hat Nauhauser es versäumt, den Zahnarzt darauf
hinzuweisen, daß eine erneute Gesundheitsprüfung droht und das höhere Eintrittsalter und ein evtl.
verschlechterter Gesundheitszustand zu einem Risikozuschlag oder gar einem Leistungsausschluß füh-
ren können? Oder daß der 39-jährige Familienvater möglicherweise gar keine Berufsunfähigkeitsver-
sicherung mehr erhält? Offensichtlich sind diese Gefahren Nauhausers Mandanten nicht bewußt. Die
‚vt’-Anfrage an Nauhauser blieb bis Redaktionsschluß unbeantwortet  ●● Die fondsgebundenen LV
können zu einem schmerzhaften Verlust führen. Der Ratschlag Nauhausers kann den finanziellen Ruin
bedeuten  ●● Wäre dies einem Versicherungsvermittler passiert, dann stünde im Fall der Fälle wenig-
stens die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung bereit. Für die Fehlberatung einer VZ dürfte es dem
Verbraucher bei fehlender Beratungsdokumentation aber schwer fallen, Regreß zu nehmen  ●● Verbrau-
cherzentralen genießen in weiten Bevölkerungsteilen ein hohes Vertrauen. Dies ist offenbar bisweilen
nicht gerechtfertigt. Die Forderung an die Politik kann daher nur lauten: Wenn Verbraucherzentralen
Verbraucher in Versicherungsangelegenheiten beraten wollen, dann  ++ müssen diese Mitarbeiter erfolg-
reich eine Sachkundeprüfung ablegen  ++ muß eine Vermögensschadenhaftpflicht vorliegen  ++ muß die
Beratung dokumentiert werden. Kurzum: Verbraucherzentralen müssen im vollen Umfang die für Versi-
cherungsvermittler und Versicherungsberater geltenden Gesetze erfüllen – bis hin zur Registrierung.

Gerafft ◆ gestaffelt ◆ geprüft
Datenskandal: Droht dem Alte Leipziger-Hallesche Konzern ein Datenskandal? Den Oberurselern
könnte jedenfalls mächtig Ärger mit Versicherungsmaklern ins Haus stehen. Wie der ‚vt’-Redaktion vor-
liegende Unterlagen belegen, schreibt ein ‚Mehrfachagent’ unter vollständiger Nennung der Versiche-
rungsnummer Maklerkunden an, er sei seit Beginn diesen Jahres persönlicher Ansprechpartner „rund um
Ihren bestehenden Versicherungsschutz bei der Alte Leipziger, Hallesche und Rechtsschutz Union“. Wie ge-
langen nicht nur die zutreffenden Adreßdaten, sondern auch die konkrete VN-Vertragsnummer in die
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Sind Verbraucherzentralen gute Versicherungsberater?
Ihre Meinung zählt, nutzen Sie die ‚vt‘-Umfrage
Ihr

Dipl.-Ing. Dipl.-Oen. Erwin Hausen
           - Chefredakteur -

Hände des Mehrfachagenten? Weder VN noch Makler können sich das erklären, und der von uns ange-
schriebene Konzernvorstand Frank Kettnaker will zur Klärung nichts beitragen. Durch seinen Chef-
syndikus Dr. Gert A. Benkel läßt er ausrichten: „Zur Wahrung des Datenschutzes geben wir keine Stellung-

nahme ab.“ Begünstigt die Alte Leipziger unter Verletzung daten-
schutzrechtlicher Bestimmungen unlautere Ausspannung von

Maklerkunden? Mehr dazu in der ‚vt’-Ausgabe der kommenden Woche. Einstweilen sollten Sie prüfen,
ob ggf. in Ihrem Bestand befindliche Kunden mit einer Police des Alte Leipziger-Hallesche Kon-
zerns angeschrieben worden sind.

◆◆◆

¼ Million geknackt: In den letzten drei Monaten (vgl.
‚vt’ 30/09) hat die Zahl der registrierten Versicherungs-
vermittler nochmals um rund 3.000 zugenommen, dar-
unter stellen die Versicherungsmakler allein rund 1.000. Mit
aktuellem Stand zum 31.08.2009 hat die Zahl der Versiche-
rungsvermittler erstmals die ¼ Million überschritten, kon-
kret 250.242.

◆◆◆

Wahlprüfsteine: Acht Wahlprüfsteine hat der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. den
Bundestagsfraktionen vorgelegt. Über die Antworten berichtet aktuell der Berufsverband: „Diese Wahl-
prüfsteine stehen ganz im Zeichen der kommenden Regulierung der Finanzberatung. Bei den Antworten fällt so-
fort auf, daß eine fraktionsübergreifende Einigkeit besteht, dieses Thema auf Basis des Versicherungsvermittlerrechts
anzugehen.“ AfW-Vorstand Frank Rottenbacher ergänzt: „Auch bei unseren Gesprächen mit dem Verbrau-
cherschutzministerium zeichnet sich dieser Trend klar ab.“ ‚Stärkere Verbreitung der Honorarberatung ohne
Abschaffung des Provisionsvertriebs’, so läßt sich die Auffassung der Parteien zu diesem Komplex zu-
sammenfassen. SPD und Die Linke wollen bei der Honorarberatung die Verbraucherzentralen kräftig
stärken. Daß § 34d Abs. 1 Satz 4 GewO der Verbreitung der Honorarberatung entgegensteht, scheint den
Parteien nun zu dämmen. Denn daß Makler nur „Dritte, die nicht Verbraucher sind“, gegen gesondertes
Entgelt rechtlich beraten dürfen, könnte entsprechend dem AfW-Vorschlag auf den Prüfstand kommen.
Die SPD meint, die Frage, ob Versicherungsmakler auch Verbraucher beraten dürfen, sei „wohlwollend zu
prüfen“, die FDP hält den Vorschlag „für gut“ und Bündnis 90/Die Grünen werten diesen als „in jedem
Fall prüfenswert“. Die CDU/CSU setzt auf den mündigen Verbraucher:
„Nicht Bevormundung, sondern Befähigung ist unser Ziel.“ Eine aussagekräftige
Übersicht zu den Wahlprüfsteinen und den Antworten der Parteien können
Sie der AfW-Homepage (www.afw-verband.de) entnehmen oder in der ‚vt’-
Redaktion abfordern.

◆◆◆

Private Unfallversicherung: Ein privat Unfallversicherter brach sich bei einem Sturz auf Glatt-
eis einen Knöchel und informierte vier Tage danach den Versicherer. Der Arzt teilte in der Unfall-
anzeige mit, daß „mit dauerhaften Beeinträchtigungen nicht zu rechnen ist“. Nach rund einem Jahr
wurde dennoch eine Teilinvalidität festgestellt, indes meldete dies der Versicherte erst nach weite-
ren fünf Monaten dem Versicherer. Damit war die 15 Monats-Frist abgelaufen, innerhalb der ein
Versicherter seiner privaten Unfallversicherung eine Invalidität mitteilen muß, wenn er Leistungen
beziehen will. Nur wenn den Kunden keine Schuld an einer verspäteten Meldung trifft, könnten
auch noch spätere Mitteilungen akzeptiert werden. Das sei hier aber nicht der Fall, urteilte das Amts-
gericht München (Az.: 163 C 22609/08). Die erste Meldung in Verbindung mit der Unfallanzeige des
Arztes zähle jedenfalls nicht, weil daraus noch kein absehbarer Dauerschaden hervorging. Der Versi-
cherte habe durch Ablauf der 15 Monate keinen Anspruch auf Invaliditätsleistungen.

Wütend schlägt ein Beamter im Gartenbau-
amt eine Schnecke tot. „Warum hast du das ge-
tan?“, empört sich ein Kollege. „Das aufdring-
liche Ding verfolgt mich schon den ganzen Tag.“

Die Übersicht erhalten Sie gegen Einsen-
dung eines mit 0,90 € frankierten und
adressierten Rückumschlags oder bei
Abruf per e-mail als pdf-Datei unter
vt 36.09.01 AfW Wahlprüfsteine

‚versicherungstip’-Service

Art des Versicherungsvermittlers Einträge

Gebundene Versicherungsvertreter nach § 34d Abs. 4 GewO 172.968

Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO 33.521

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO 40.821

Produktakzessorische Versicherungsvertreter 2.615

Produktakzessorische Versicherungsmakler 145

Versicherungsberater mit Erlaubnis nach § 34e Abs. 1 GewO 172

Anzahl aller Registrierten 250.242

Registrierte Versicherungsvermittler (Stand 31.08.2009)

Quelle: DHK Service GmbH
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